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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Publikation auf eine geschlechtsneutrale 

Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung 

grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe 

und beinhaltet keine Wertung.  
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1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Die offiziellen Special Olympics Regeln sollten bei allen im Rahmen von Special Olympics 

ausgetragenen Reitsportwettbewerben maßgeblich sein. Als internationale 

Sportorganisation hat Special Olympics diese Regeln auf der Grundlage der Bestimmungen 

der Fédération Equestre Internationale  (FEI), der American Horse Shows Association (AHSA), 

der American Quarter Horse Association (AQHA) und den jeweiligen nationalen 

Reitsportverbände (in Deutschland die Deutsche Reiterliche Vereinigung) erstellt.  

Es kommen die Regeln der FEI oder der nationalen Reitsportverbände zur Anwendung, sofern 

sie nicht im Widerspruch zum offiziellen Special Olympics Regelwerk Reiten oder zum Special 

Olympics Artikel 1 stehen. In solchen Fällen kommt dieses Regelwerk zur Anwendung. 

Die deutschen Besonderheiten im Regelwerk sind rot markiert.  

In Deutschland nicht anwendbare Regelungen und nicht angebotene Wettbewerbe sind im 

Regelwerk ausgegraut. 

 

2 OFFIZIELLE WETTBEWERBE 

Das Angebot an Disziplinen hat das Ziel, eine Möglichkeit für Athleten aller Leistungsstufen zu 

bieten. Der jeweilige Special Olympics Verband legt die Ausschreibung und Richtlinien der 

Disziplinen in den einzelnen Levels fest. Die Trainer sind dafür verantwortlich, ihre Athleten 

nach ihren individuellen Möglichkeiten in den einzelnen Disziplinen zu trainieren und sie für 

die entsprechenden Wettbewerbe zu melden.  

 

Folgende Wettbewerbe werden von Special Olympics angeboten: 

 

2.1 Englische Reitweise 

2.1.1 Dressurreiten 

2.1.2 Caprilli-Test 

2.1.3 Springreiten  

2.1.4 Reiterwettbewerb (£English Equitation®, als Eignungstest notwendig. Wird 

international a uch als Klassifizierung genutzt ) 

2.1.5 Geschicklichkeit (£Working Trails®) 

2.1.6 Vormustern auf der Dreiecksbahn (In Anlehnung an WBO 103) auf Trense 

2.1.7 Gymkhana (derzeit nicht angeboten in Deutschland)  

2.1.7.1 Pole Bending 

2.1.7.2 Team-Staffeln  

2.1.7.3 Einführung in den Reitsport ± Gymkhana-Veranstaltung für CS- und BS-

Reitsportler  

http://www.fei.org/
https://www.usef.org/
https://www.aqha.com/de/home
https://www.pferd-aktuell.de/
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2.1.8 Mannschaftswettbewerbe zu zweit und zu viert 

2.1.9 Unified Sports ® Team-Staffeln  

2.1.10 Unified Sports ® Mannschaftswettbewerbe  

 

2.2 Western-Reitweise 

2.2.1 Stock Seat- Equitation (Als Klassifizierung genutzt) 

2.2.2 Westernreiten  

2.2.3 Showmanship am Halfter oder Zaumzeug (WBO 106 folgende) 

2.2.4 Gymkhana 

2.2.4.1 Pole Bending 

2.2.4.2 Barrel Racing 

2.2.4.3 Figure 8 Stake-Rennen (Figure of 8 wird  in Englischer Reitweise auch in der 

Klassifizierung genutzt) 

2.2.4.4 Mannschafts-Staffeln  

2.2.4.5 Einführung in den Reitsport  - Gymkhana-Veranstaltung f ür CS- und BS-Reiter 

2.2.5 Drill -Teams zu zweit und zu viert 

2.2.6 Unified Sports ® Team Relays 

2.2.7 Unified Sports ® Drill -Teams 

 

 

3 DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

3.1 Die Teilnehmenden werden nicht nach Geschlecht und Alter getrennt. Alle 

Teilnehmenden werden in homogene Leistungsgruppen je nach ihren persönlichen 

Fähigkeiten eingeteilt.  

3.2 Alle Reiter müssen mindestens 10 Trainingseinheiten innerhalb der 6 Monate vor 

Wettbewerbsbeginn abgeschlossen haben. 

3.3 Die Nennung muss bis zum Ausschreibungsschluss erfolgt sein. Nachnennungen sind 

ausgeschlossen. 

3.4 Hunde sind auf dem Veranstaltungsgelände verboten. Ausnahmen sind Blinden- oder 

Assistenzhunde. 

3.5 Alle Trainer müssen sicherstellen, dass die Ausrüstung der Reiter und Pferde den 

Richtlinien (WBO/LPO) entsprechen. Hier kann es zu Sicherheitskontrollen und 

eventuellem Ausschluss kommen. Die persönliche Ausrüstung sowie Sattel- und 

Zaumzeug werden inspiziert, bevor die Teilnehmenden zum ersten Mal auf das Pferd 

aufsteigen.  
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3.6 Falls es zu einem Materialschaden während des Wettbewerbs kommt oder der  

Teilnehmende seinen Schuh verliert, kann der Trainer entscheiden, ob fortgefahren 

wird oder der Versuch abgebrochen werden muss. Sollte es zu gravierenden 

Beschädigungen der Ausrüstung (Beurteilung durch die Richtergruppe) während des 

Wettbewer bs kommen (z. B. Riss des Zügels, Verlust der Reitkappe), kann die Prüfung 

nach Hinweis des Trainers unterbrochen werden und der Reiter erhält im Anschluss die 

Möglichkeit zum Neustart.  Nur offizielle Helfer oder Pferdeführer, die von der 

Wettbewerbsleitun g benannt sind, dürfen sich auf den Prüfungsplätzen aufhalten.  Alle 

anderen Personen, einschließlich der Trainer, dürfen sich nur außerhalb der 

Prüfungsplätze bewegen, es sei denn, die Richtergruppe verlangt dies. 

3.7 Von der Turnier- oder Wettbewerbsleitung b eauftragte Spotter positionieren sich an 

strategisch günstigen Orten, um im Notfall Teilnehmenden zu helfen, die ohne 

Unterstützung am Wettbewerb teilnehmen. Abgesehen von ihnen darf sich niemand auf 

der tatsächlichen Fläche befinden, auf der die Wettbewer be durchgeführt werden 

(£Ring®). Ausnahmen sind auf Aufforderung der Offiziellen oder aufgrund der 

Veranstaltungsrichtlinien möglich.  

3.8 Hilfestellungen von außen,  durch das Publikum, Trainer oder Dritte, insbesondere vom 

Geländer (durch Trainer), können zur Disqualifikation durch die Richter führen. 

Elektronische Hilfsmittel (z.B. Headsets) sind verboten. 

3.9 Für gehörlose oder höreingeschränkte Athleten sind Stichwortkarten mit den folgenden 

vorgegebenen Begriffen möglich (zur Einheitlichkeit sind genau diese Begriffe zu 

verwenden): 1=Schritt, 2=Trab aussitzen/Jog, 3=Leichttraben, 4=Galopp (Kanter), 

0=Richtungswechsel, normales Stoppschild=Halt 

3.10 Während der Weltspiele müssen alle Weisungen des Richtergremiums in die 

Muttersprache des Teilnehmenden übersetzt werden . Die Kommandos werden 

entweder vom Trainer oder von einer von ihm ernannten Person gegeben. 

3.11 Während der Weltspiele reiten alle Teilnehmer auf Fremdpferden, die vom 

Organisationskomitee zur Verfügung gestellt werden.  

3.12 Bei Wettbewerben, in denen Fremdpferde zur Verfügung gestellt werden, muss 

genügend Zeit gewährt werden, um die Kompatibilität von Reiter und Pferd zu 

überprüfen.  

Da die Pferde in der Regel mehrfach genutzt werden, behält Special Olympics sich vor, 

die Zeit des Ausprobierens auf maximal 20 Minuten pro Reiter zu begrenzen. 

3.13 Bei Wettbewerben, an denen Athleten ihre eigenen Pferde reiten, kann der 

Veranstalter die Vorlage eines negativer Tests gemäß der Anti-Doping und 

Medikationsliste  der FN verlangen. Ebenso sind die vorgeschriebenen Impfungen 

gemäß LPO einzuhalten. 

3.14 Ein Reiter muss während eines Wettbewerbs immer dasselbe Pferd reiten. 

3.15 Nur zwei Reiter pro Pferd sind international zugelassen. Wenn sich zwei Reiter ein Pferd 
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teilen, dann darf nur ein Reiter davon im Level A starten.  

3.16 Unter keinen Umständen sollten Sedative bei Pferden für den Special Olympics 

Pferdesport verwendet werden.  

3.17 Ein Wechsel des Pferdes ist nur aus Sicherheitsgründen bei Verletzung, offensichtlichem 

Unwohlsein oder Krankheit des Pferdes erlaubt. 

3.18 Die offizielle Meinun g des Tierarztes über die Gesundheit eines Pferdes kann nur durch 

die Richtergruppe angefordert werden und hat erst dann Einfluss auf die Ergebnisse. 

Die finale Entscheidung über den Einsatz eines Pferdes trifft die Richtergruppe.  

3.19 Der Gesundheitszustand eines Pferdes hat keinen Einfluss auf das Ergebnis des 

Athleten, außer es handelte sich um ein offensichtlich schwerwiegendes Unwohlsein 

und kann mit einem nichtartgerechten Einsatz des Pferdes in Verbindung gebracht 

werden. Es obliegt dann der Richtergrupp e, Konsequenzen zu ziehen. 

3.20 Bei einem Protest muss der Veranstaltungsleiter den Protest dem Regelkomitee 

übergeben (beim Headcoachmeeting definiert), diese entscheiden lassen. Diese 

Entscheidung ist endgültig.  

 

4 AUSRÜSTUNG DES REITERS 

4.1 Die Ausrüstung muss FN-konform und gepflegt sein.  

4.2 Stiefel 

4.2.1 Alle Reiter müssen Reitstiefel oder geeignetes Schuhwerk mit Absätzen tragen (nur 

mit Hoppiletten oder kurzen Chaps)  

4.2.2 Im Falle einer körperlichen Einschränkung und dem Bedarf an besonderem 

Schuhwerk muss dem Reiterprofil ein entsprechendes ärztliches Attest beiliegen. In 

diesem Fall müssen Sicherheitssteigbügel verwendet werden. 

4.2.3 Alle Reiter, die an Wettbewerben der englischen Reitweise teilnehmen, müssen 

Steigbügel gemäß den Unfallverhütung svorschriften der LPO verwenden. 

4.3 Helme: In allen Prüfungen ist ein Reithelm mit SEI-ASTM oder BHS-Zertifizierung und 

Kinnriemen zu verwenden, der zu jedem Zeitpunkt getragen geschlossen sein muss, 

wenn der Teilnehmende sich auf dem oder um ein Pferd herum befindet.  

4.4 Startnummer: Die Startnummer muss gut sichtbar auf dem Rücken angebracht sein und 

währen der gesamten Veranstaltung, des Aufwärmens und Trainierens am 

Veranstaltungsort sowie im Wartebereich und bei Zeremonien getragen werden.  

4.5 Während des Trainings müssen Helm, Reitstiefel und Reithosen getragen werden. 

Anstatt des Jackets kann ein sportgerechtes Shirt  getragen werden.  

4.6 Besondere Ausrüstung für Englisch- und Westernreiten ist in den einzelnen Kapiteln des 

Regelwerks dargelegt. 
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5 AUSRÜSTUNG DES PFERDES 

5.1 Alle Sättel müssen für das Pferd passend sein. Die Ausrüstung für das Leihpferd wird in 

Absprache mit dem Pferdebesitzer gestellt.  

5.2 In Ausnahmefällen darf ein Reiter seinen eigenen Sattel verwenden. Dieser muss für 

das Leihpferd geeignet sein. Diese Sättel müssen bei der Anmeldung des Athleten  

angegeben werden. 

5.3 Eigene Sättel müssen vor Beginn der Veranstaltung von der Wettbewerbsleitung und 

dem jeweiligen Pferdebesitzer auf ihre Zulässigkeit überprüft werden.  

5.4 Das Zaumzeug muss den Regeln und den Vorschriften des jeweiligen Wettbewerbs 

analog der WBO entsprechen. Bei Nationalen und Internationalen Spielen können alle 

Gebisse vor Beginn des Wettbewerbs kontrolliert werden.  

5.5 In den Führzügelklassen ist darauf zu achten, dass der Führstrick vorschriftsmäßig am 

Gebiss befestigt ist und sachgemäß gehalten wird. Als Pferdeführer sind nur Trainer 

(nicht der Heimtrainer) oder der angewiesene Helfer erlaubt.  

5.6 Jeder Reiter darf speziell angepasste Ausrüstung verwenden, ohne Strafpunkte zu 

bekommen. Keinesfalls darf der Reiter am Pferd oder Sattel befestigt werden. Speziell 

angepasste Ausrüstung muss im Reiterprofil deklariert werden.  

Speziell angepasstes Equipment muss bei der Anmeldung des Teilnehmers 

beantragt werden und kann nur durch die Wettbewerbsleitung genehmigt werden.  

5.7 Unerlaubte Hilfsmittel  

5.7.1 Aufsatz- oder Schlaufzügel sowie Ausbinder 

5.7.2 Sattelpolster müssen, wenn sie benötigt werden, im Reiterprofil angegeben 

werden. 

5.7.3 Gamaschen und Bandagen (Ausnahmen sind in ausgewiesenen Wettbewerben 

zulässig) 

5.7.4 Scheuklappen (Fliegennetze insbesondere vor den Augen und vor den Nüstern sind 

nicht erlaubt)  

5.7.5 Fliegennetze insbesondere vor den Augen und vor den Nüstern sind nicht erlaubt. 

5.8 Richtlinien über die angemessene Ausrüstung in verschiedenen Reitstilen finden Sie in 

den einschlägigen Abschnitten des Regelwerks. 

 

6 BEWERTUNG 

6.1 Die folgenden Punkte sind für alle Leistungslevel relevant:  

6.1.1 Gleichgewicht des Reiters 

6.1.2 Sitz des Reiters 

6.1.3 Hilfengebung  

6.1.4 Fähigkeit, Anweisungen Folge zu leisten; Einhaltung der Hufschlagfiguren und 
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Bahnregeln sowie geltender Sicherheitsbestimmungen.  

6.1.5 Sportliches Verhalten  

6.2 Die Leistung/ Qualität des Pferdes wird nicht höher bewertet als das reiterliche 

Können  (Wichtigkeit der Rolle des Reiters). 

6.3 Unerlaubte Hilfestellungen vom Pferdeführer und Nebengänger werden bestraft.  

6.3.1 Nebengänger dürfen, außer im Not fall, keine Kommandos oder Hilfestellungen 

geben. 

6.3.2 Ausnahmen sind für seh-, hör- oder körperlich behinderte Reiter gestattet.   

Diese sind im Vorfeld mit der Richtergruppe abzustimmen . 

6.3.3 Während des Wettbewerbs sollen Trainer nicht als Pferdeführer oder Sidewalker 

ihres eigenen Reiters fungieren. 

Während der Prüfungen dürfen Trainer nur in Ausnahmefällen, nach 

vorherige Absprache mit der Wettbewerbsleitung, als Pferdeführer oder  

Nebengänger ihres eigenen Reiters fungieren. 

6.4 Besondere Richtverfahren im Englisch- oder Westernreiten sind in den einschlägigen 

Kapiteln des Regelwerks geregelt. 

 

7 AUSTRAGUNGSBESTIMMUNGEN 

7.1 Grundlegende Anforderungen an die Austragungsstätte  

7.1.1 Eine Soundanlage. 

7.1.2 Tragbare Absperrungen zur Kontrolle von Zuschauerströmen und zur Sicherung 

anderer, nur bestimmten Gruppen zugänglicher Bereiche.  

7.1.3 Ein ausgewiesener Zuschauerbereich, der vom Ein- und Ausgangsbereich zum 

Prüfungsplatz erheblich entfernt ist.  

7.1.4 Während des Wettbewerbs muss der Vorbereitungs- und Aufwärmplatz so weit 

vom Prüfungsplatz entfernt sein, dass keine Störung der zu diesem Zeitpunkt zu 

bewertenden Reiter auftreten kann.  

7.1.5 Eine stabile Aufstiegsrampe oder ±treppe für Teilnehmende  

7.1.6 Adäquate, abgesicherte Reitplätze mit griffigen Böden, guter Entwässerung und 

geeigneter Einzäunung in den folgenden Größen sind international gewünscht. 

National sind die Mindestanforderungen für Wettbewerbe in den 

Veranstaltungsrichtlinien Reiten  vorgeschrieben. 

7.1.6.1 Prix Caprilli ± mind. 70x30m 

7.1.6.2 Springreiten ± mind. 60x30m 

7.1.6.3 Gymkhana, Dressur, Westernreiten und Drill-Teams ± 50x30m 

7.1.6.4 Geschicklichkeit (Working Trails), Showmanship, Reiterwettbewerb (English 

Equitation) ± 30x25m 

https://specialolympics.de/fileadmin/user_upload/Sport/Regelwerke/Regelwerke_und_VA-Richtlinien_2020/Veranstaltungsrichtlinien_Reiten_Voltigieren_07.2020.pdf
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7.1.6.5 Vorbereitungsplätze ± 40x20m, oder jegliche Platzmaße, nach denen die kürzere 

Seite 20 Meter lang ist. 

 

7.2 Ausschreibung und Anmeldung 

7.2.1 Die Ausschreibung beinhaltet Datum, Uhrzeit, Veranstaltungsort, Anmeldeschlus s 

und andere wichtige Informationen und wird von der Veranstaltungsleitung 

verschickt. 

Vorlagen für Veranstalter können bei SOD angefragt werden.  

7.2.2 Potentielle Teilnehmende müssen das Anmeldeformular inklusive des ausführlich 

ausgefüllten Reiterprofils bis z um Anmeldeschluss zurücksenden. Nachmeldungen 

werden nicht berücksichtigt.  

 

7.3 Headcoachmeeting 

7.3.1 Zeit und Ort des Headcoachmeetings müssen vor Beginn der Veranstaltung 

mitgeteilt werden.  Bei diesem erhalten die Trainer eine Unterrichtung über die 

Austragungsstätte und andere wichtige Informationen.  

7.3.2 Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, allen Teilnehmenden wesentliche 

Informationen zukommen zu lassen, um einen regelkonformen Wettbewerbsablauf 

sicherzustellen. 

7.3.3 Der Veranstalter ist verpflichtet, alle Fragen d er Teilnehmenden so gut und detailliert 

wie möglich und zu beantworten und erforderlichenfalls weitere Head Coaches 

Meetings einzuberufen.  

 

7.4 Zuteilung der Pferde  

Eine wichtige Eigenschaft von Special Olympics Weltspielen ist, dass die Pferde vom 

Veranstalter zur Verfügung gestellt werden. Das Zuteilen der Pferde ist die erste und 

eine der wichtigsten Phasen der Veranstaltung. Das Veranstaltungsteam schlägt ein 

Pferd aufgrund der Information über den Reiter im Reiterprofil vor. Deshalb ist es 

auch besonders wichtig, das Reiterprofil sorgfältig und gewissenhaft auszufüllen. Die 

Verantwortung dafür trägt der jeweilige Coach/Trainer.  

 

7.5 Training 

7.5.1 Wenn der Reiter kein eigenes Pferd mitbringt, muss ihm ausreichend Zeit zur 

Gewöhnung an das Pferd gegeben werden, um feststellen zu können, ob es für ihn 

passend ist.  

Die Zeit wird von der Wettbewerbsleitung vorgegeben.  

7.5.2 Jeder Reiter ist berechtigt, die Übungen aus dem Wettbewerb, in dem er gemeldet 

ist, zu trainieren. Hierfür ist der Veranstalter verpflichtet, Zutritt z u folgenden 

Plätzen zu gestatten: 
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7.5.2.1 Vorbereitungsplatz  

7.5.2.2 Dressurviereck ± für Reiter, die an Dressur und Prix Caprilli teilnehmen 

7.5.2.3 Einige schwierige Teilbereiche des Geschicklichkeitswettbewerbs  (Working Trail) 

± für Teilnehmer dieses Wettbewerbs  

7.5.2.4 Teilbereiche des Gymkhanawettbewerbs 

7.5.2.5 Springen ± auf dem Vorbereitungsplatz müssen 2 Sprünge vorhanden sein 

7.5.3 Während des Trainings müssen die Trainer letztendlich feststellen, ob das Pferd für 

den Reiter passend ist. Ein Wechsel des Pferdes aus Sicherheitsgründen ist zu 

diesem Zeitpunkt erlaubt. Nach dem Ausprobieren ist kein Pferdetausch mehr 

möglich, es sei denn das Pferd ist krank oder verletzt. 

 

8 DIVISIONING (KLASSIFIZIERUNG) 

8.1 Es wird darauf hingewiesen, dass alle Sportler gemäß ihrem Können an den 

Wettbewerben teilnehmen. Die Reiter werden nicht nach Geschlecht und Alter 

eingeteilt. Gemäß den Special Olympics Regeln werden die Reiter in Gruppen zu 3-8 

Reitern eingeteilt.  

 

8.2 Definit ionen  

8.2.1 Supported (S) ± der Reiter benötigt einen Pferdeführer und einen oder 2 

Nebengänger. Jede Hilfe während des Wettbewerbs wird als Hilfestellung gewertet 

und fĕhrt zur Einstufung als £Supported® (S). 

8.2.2 Independent (I) ± der Reiter benötigt während des Reitens keine Hilfestellung.  

 

8.3 Levels 

8.3.1 Level A: Schritt, Trab/Jog, Galopp (Kanter). Der Reiter kann ohne jede Hilfestellung 

reiten (nur Reiter der Klasse I). Er kann alle Anforderungen dieser Klasse erfüllen. 

8.3.2 Level B: Schritt, Trab/Jog 

8.3.2.1 BI ± Independent (I), kann alle Anforderungen dieser Klasse ohne Hilfestellung 

erfüllen  

8.3.2.2 BS ± Supported (S), kann die Anforderungen dieser Klasse mit Hilfestellung 

erfüllen  

8.3.3 Level C: Schritt 

8.3.3.1 CI ± Independent  (Ohne Hilfestellung)  

8.3.3.2 CS ± Supported (Mit Hilfestellung)  

8.3.4 Wettbewerbe  

Event  Englisch/ 
Western 

CS CI BS BI A 
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Dressur Engllisch Ja Ja Ja Ja Ja 
Prix Caprilli Englisch Nein Nein Nein Nein Ja 
Springreiten  Englisch Nein Ja Nein Ja Ja 
English Equitation Englisch Ja Ja Ja Ja Ja 
English Working 
Trail 

Englisch Ja Ja Ja Ja Ja 

Stock Seat 
Equitation  

Western Ja Ja Ja Ja Ja 

Western Working 
Trail 

Western Ja Ja Ja Ja Ja 

Gymkhana ± Pole 
Bending 

Beides Nein Ja Nein Ja Ja 

Gymkhana ± Barrel 
Racing 

Western Nein Nein Nein Ja Ja 

Gymkhana ± Figure 
of 8 

Western Nein Nein Nein Ja Ja 

Gymkhana ± 
Concepts of Riding 

Beides Ja Nein Ja Nein Nein 

Gymkhana ± Team 
Relays 

Beides Ja Ja Ja Ja Ja 

Showmanship at 
Halter/Bridle  

Beides Nein Ja Nein Ja Ja 

Drill Teams Beides Ja Ja Ja Ja Ja 
Unified Sports 
Team Relays 

Beides Ja Ja Ja Ja Ja 

Unified Sports Drill 
Teams 

Beides Ja Ja Ja Ja Ja 

 

 

8.3.4.1 Erster Schritt der Klassifizierung: 

8.3.4.1.1 Die Reiter werden, gemäß ihres Könnens, in dem Level (CS, CI, BS, BI, A) 

gemeldet, welches eine sichere Teilnahme an allen Abschnitten und Übungen 

des Wettbewerbs ermöglicht. Der zur Einteilung maßgebliche Trainingsstand 

wird im Reiterprofil angegeben, das  vom Special Olympics Trainer vor dem 

Wettbewerb gemeinsam mit der Anmeldung des Sportlers angegeben wird.  
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8.3.4.1.2 Das Reiterprofil muss körperliche Einschränkungen und benötigte 

Zusatzausstattung für den Reiter enthalten, welche durch ein ärztliches Attest 

nachgewiesen werden müssen. Diese Unterlagen werden der Richtergruppe 

zur Verfügung gestellt.  

8.3.4.1.3 Für die Veranstaltungsleitung: die Division bzw. das Level des Reiters müssen 

von der Richtergruppe klar vermerkt werden und neben der Startnummer des 

Teilnehmenden auf dessen Rücken stehen. Der Reiter kann sich aussuchen, in 

welchen Wettbewerben seiner Division er antritt, doch er kann nicht in 

verschiedenen Divisionen antreten. 

Der Reiter kann nur in den ausgeschriebenen Prüfungen eines Levels starten. 

8.3.4.2 Zweiter Schritt  der Klassifizierung (Eignungstest) 

i. Verpflichtend für alle Reiter  

ii. Der English Equitation oder Stock Seat Equitation Wettbewerb 

wird verwendet, um die Reiter in passende Gruppen 

einzuteilen.  

iii. Nach der Zuteilung des passenden Pferdes und dem Training 

müssen alle Reiter an einem Eignungstest teilnehmen. 

iv. Die Aufgabe der Klassifizierung muss dem Level des Reiters 

angepasst sein. 

v. Die Lektionen müssen vor Beginn des Wettbewerbes im 

Headcoachmeeting bekannt gegeben werden.  Es gibt keine 

festgelegte Prüfung. Die Richter weisen die Reiter an, 

Lektionen zu reiten, die im Protokoll angeführt sind.   

vi. Das Richterurteil ist in dieser Phase entscheidend! Basierend 

auf dem Ergebnis werden die Teilnehmenden der passenden 

Gruppe zugeteilt und starten mit Reitern mit ähnlichem 

Können. Es ist wichtig, dass die Richter in der Klassifizierung das 

Können der Reiter sehr genau abschätzen, um homogene 

Leistungsgruppen bilden zu können. 

vii.  

 

 

9 WETTBEWERBE ± ENGLISCHE REITWEISE 

10 DRESSUR 

Event CS CI BS BI A 

Dressur Ja Ja Ja Ja Ja 
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10.1 Allgemeine Information (Dressur und Prix Caprilli) 

10.1.1 Das Ziel der Dressur ist ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Reiter und 

Pferd. Es ist das Ergebnis des Zusammenspiels mit dem Reiter. Das Pferd ist nicht 

nur ruhig, entspannt und ausbalanciert, sondern auch vertrauend, aufmerksam und 

fleißig. Das Pferd vermittelt den Eindruck, die ihm gestellten Aufgaben aus eigenem 

Antrieb heraus auszuführen. Sicher und aufmerksam unterwirft es sich bereitwillig 

der Kontrolle durch den Reiter.  

 

10.1.2 Während der Dressurprüfung sollte das Pferd an den Hilfen stehen, was das 

Ergebnis einer ständigen und konsequenten Zusammenarbeit zwischen Pferd und 

Reiter ist. Daher genügt bei Wettbewerben, in denen die Reiter auf Fremdpferden 

antreten, eine zufriedenstellende  Anlehnung. 

 

10.2 Austragungsstätte und Ausstattung  

10.2.1 Das Prüfungsviereck muss einen ebenen Untergrund haben und mindestens 20 x 

40m groß sein. Nach Möglichkeit sollte das Viereck in einem größeren Viereck 

platziert sein, um das Einreiten von außen zu ermöglichen.  

10.2.2 Die Abgrenzung sollte aus einem niedrigen Zaun bestehen. Der Absperrteil beim 

Einritt (Buchstabe A) sollte für das Ein- und Ausreiten leicht zu entfernen sein. Dabei 

sollte der Buchstabe A 5m außerhalb des Prüfungsplatzes stehen. Die Einfassung 

sollte aus Messerbänkchen oder kleinen Zäune bestehen. 

10.2.3 Die übrigen Buchstaben sollten nach Möglichkeit außerhalb des Prüfungsplatzes ca. 

50cm hinter der Umzäunung angebracht und auch von weitem gut lesbar sein. 

10.2.4 Sofern Buchstaben für die Richter nicht sichtbar sind, müssen auf der Umzäunung 

rote Markierungen angebracht oder ein roter Strich aufgemalt sein.  

10.2.5 Die Mittellinie und die Buchstaben D, X und G sollten ebenfalls markiert werden. Auf 

einem Grasviereck sollte die Mittellinie kürzer gemäht sein, auf einem Sandviereck 

sollte sie gerollt oder durch die von einem Rechen gezogene Spur markiert sein. 

10.2.6 Die Dekoration mit Blumen und Grünzeug ist erlaubt, sollte jedoch so erfolgen, dass 

die Pferde nicht irritiert  werden. 

10.2.7 Positionierung der Richtergruppe:  

10.2.7.1 Im Idealfall besteht  eine Richtergruppe aus 2 Richtern, einer beim Buchstaben C, 

der andere bei B oder bei E. 

10.2.7.2 Sofern nur ein Richter bewertet, sitzt dieser bei C. 

10.2.7.3 Jeder Richter sollte eine reservierte, abgegrenzte Plattform am Zaun haben, 

welche eine Erhöhung von mindestens 50cm aufweist. 

Die Richtergruppe sollte so positioniert werden, dass sie jederzeit das Viereck 

einsehen kann. 



Seite 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Special Olympics Deutschland e.V. ° Invalidenstr. 124 ° 10115 Berlin ° Tel.: +49 (0)30 / 246252-0 ° Fax: +49 (0)30 / 246252-19 

info@specialolympics.de ° www.specialolympics.de ° Steuer Nr.: 27/677/62680 ° USt.id.Nr.: DE249223246 

Commerzbank Berlin ° IBAN: DE08 1204 0000 0464 4662 00 ° BIC: COBADEFFXXX 

10.2.8 Abbildung Viereck 20x40m:  

 

10.3 Bewertung  

10.3.1 Die Grundlage einer jeden Bewertung besteht in der Einordnung, ob es sich um einen 

ungenügenden Versuch (4 oder weniger Punkte) oder einen ausreichenden Versuch 

(5 oder mehr Punkte) handelt.  

10.3.2 Die Exaktheit der Ausführung sollte nur dann ins Urteil einfließen, wenn eine 

Ungenauigkeit die Ausführung einfacher für den Teilnehmenden gemacht hat.  

10.3.3 Bei einer Übung, die Punktgenauigkeit erfordert, wird die exakte Position am Körper 

des Reiters festgemacht. 

10.3.4 Wenn ein Problem einmal auftritt sollte es milde beurteilt werden, bei wiederholtem 

Auftreten sollte es strenger in die Wertung einfließen.  

10.3.5 Im Falle eines Sturzes des Pferdes und/oder Reiters wird der Reiter nicht 

disqualifiziert. Er erhält Strafpunkte in der Lektion und in den Fußnoten.  

10.3.6 Wenn das Pferd während der Prüfung das Viereck verlässt, ist der Reiter 

ausgeschieden, kann jedoch die Aufgabe zu Ende reiten, falls ein Richter dies 

genehmigt.  

10.3.7 Wenn der Athlet am Ende der Aufgabe das Viereck auf einem anderen Weg als dem 

vorgegeben verlässt, wird dies als Fehler bewertet. 

10.3.8 Im Falle eines außergewöhnlichen Umstands, der für eine Unterbrechung Der 

Prüfung  sorgt, kann der Richter die Prüfung  abbrechen oder einen Neubeginn 

gewähren. 

10.3.9 Vor Prüfungsbeginn läutet die Richtergruppe die Glocke oder verwendet eine Pfeife. 

Nach dem Ertönen dieses Signals hat der Reiter 90 Sekunden Zeit, seine Prüfung zu 
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beginnen. Tut er dies nicht, wird er ausgeschlossen. 

10.3.10 Ein Vorziehen des vorgesehenen Starttermins muss mit einem Vorlauf von 1-2 

Stunden angekündigt werden.  

10.3.11 Alle Lektionen und Übergänge müssen im Notenbogen so vermerkt sein, dass die 

Richter darauf einzeln Noten auf einer Skala von 1-10 vergeben können, wobei die 

unterste Note 0 ist und £nicht ausgefĕhrt® bedeutet. Die Note 10 ist die 

Höchstpunktzahl.  

10.3.12 Notenskala 

10 = ausgezeichnet  5 = ausreichend 

9 = sehr gut   4 = nicht ausreichend 

8 = gut   3 = fehlerhaft  

7 = noch gut   2 = schlecht 

6 = zufriedenstellend  1 = sehr schlecht 

0 = nicht gezeigt 

10.3.13 Die Fußnoten sowie einzelne Schwierigkeiten in den Lektionen sind teilweise mit 

einem Koeffizienten zu versehen. Dieser Koeffizient wird angewandt, indem er mit 

der Wertungspunktzahl multipliziert und  zum Ergebnis addiert wird. Die 

Koeffizienten sind auf dem Aufgabenblatt für die Richter notiert.  

10.3.14 Die Fußnoten werden vergeben, nachdem der Reiter seinen Ritt beendet hat, und 

beinhalten folgende Punkte:  

10.3.14.1 Sitz und Gleichgewicht des Reiters. 

10.3.14.2 Einfühlvermögen und Fähigkeit im Umgang mit dem Pferd, Wirksamkeit der 

Hilfengebung  

10.3.14.3 Harmonie zwischen Reiter und Pferd/Fleiß des Pferdes. 

10.3.14.4 Einhaltung der Hufschlagfiguren und deren Genauigkeit.  

10.3.15 Nach jeder Aufgabe wird das ausgefüllte Aufgabenblatt in der Meldestelle berec hnet 

und bestätigt.  

10.3.15.1 Die Noten werden, wenn Koeffizienten zum Einsatz kommen, mit den 

zugehörigen Koeffizienten multipliziert und dann summiert.  

10.3.15.2 Strafpunkte, die aufgrund von Fehlern in der Ausübung gewisser Lektionen 

vergeben wurden, werden dann vom Gesamtergebnis abgezogen. 

10.3.15.3 Die Platzierungfür das Klassement ergibt sich aus der Gesamtpunktzahl. 

10.3.15.4 Bei mehr als einem Richter werden die Gesamtpunktzahlen summiert. 

10.3.15.5 Bei mehr als einem Richter werden die Einzelwertungen der Richter nebst der 

Gesamtwertung veröffentlicht.  

10.3.15.6 In allen Wettbewerben ist der Gewinner der Teilnehmende mit der höchsten 

Punktzahl, der Zweitplatzierte derjenige mit der zweithöchsten Punktzahl. So wird 
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für alle Teilnehmenden entsprechend verfahren.  

10.3.15.7 Bei Punktgleichheit wird derjenige Tei lnehmende höher gewertet, der bei den 

Fußnoten eine höhere Punktzahl erzielt. 

10.3.15.8 Wenn auch bei den Fußnoten Punktgleichheit besteht, kann ein Richter seine 

Wertungen ggf. so anpassen, dass keine Punktgleichheit mehr besteht. Alternativ 

kann die Punktgleichheit jedoch auch bestehen bleiben und zu einem 

Unentschieden führen.  

 

10.4 Gangarten 

10.4.1 Halt 

10.4.1.1 Beim Halten sollte der Nacken des Pferdes erhoben sein, das Genick ist der 

höchste Punkt und der Kopf etwas vor der Senkrechten. 

10.4.1.2 Das Pferd sollte an den Hilfen stehen. Während des Haltens sollte ein leichter 

Zügelkontakt bestehen. Das Pferd kann leichte Bewegungen aufweisen und 

sollte bei leichtester Hilfengebung des Reiters antreten.  

10.4.2 Schritt  

10.4.2.1 Schritt : Der Schritt ist eine gleichmäßige ruhige Gangart in der sich das Pferd 

trotzdem energisch vorwärts bewegt. Das Pferd bewegt sich dabei in einem 

klaren 4-Takt vorwärts. Dabei sollten die Hinterhufe mindestens in die Abdrücke 

der Vorderhufe treten. Der Reiter behält einen leichten, och beständigen 

Kontakt zum Pferd.  

10.4.2.2 Starker freier Schritt  am Zügel: Das Pferd schreitet mit größtmöglichem 

Raumgriff und Streckung (Rahmenerweiterung) von Kopf und Hals im klaren 4-

Takt. Dabei sitzt der Reiter in der Vorwärtsbewegung des Pferdes. 

10.4.3 Trab:  

10.4.3.1 Das Pferd bewegt sich am Zügel stehend mit  

gleichmäßigen elastischen Tritten schwungvoll vorwärts. Die Schubkraft kommt 

dabei aus der Hinterhand. 

10.4.4 Galopp: 

10.4.4.1 Das Pferd bewegt sich natürlich, am Zügel bleibend, mit gleichmäßigen ruhigen 

Sprüngen vorwärts. Es galoppiert bergauf mit Schubkraft aus der Hinterhand.  

10.5 Sitz und Hilfen des Reiters 

10.5.1 Alle Bewegungen sollten ohne ersichtliche Impulssetzung des Reiters erfolgen.  

10.5.2 Der Reiter sollte gut ausbalanciert sitzen und die Beine ruhig halten. 

10.5.3 Der Oberkörper Ist locker und aufrecht mit positiver Körperspannun g. 

10.5.4 Die Hände stehen aufrecht und mit geschlossenen Zügelfäusten nebeneinander, 

ohne sich gegenseitig oder das Pferd zu berühren. Die Daumen bilden den höchsten 

Punkt. 
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10.5.5 Die Ellenbogen und Arme liegen am Körper an, sodass der Reiter auf die Bewegungen 

leicht und locker reagieren und seine Hilfen unauffällig geben kann.  

10.5.6 Die Zügelführung mit beiden Händen ist vorgeschrieben.  

 

10.6 Ausführung der Dressuraufgaben 

10.6.1 Ansagen der Aufgabe 

10.6.1.1 Alle Dressuraufgaben und der Prix Caprilli dürfen vorgelesen/angesagt werden.  

10.6.1.2 Wenn die Aufgabe vorgelesen wird, liegt es in der Verantwortung des Trainers, 

eine Person zu benennen, die die Aufgabe liest. Bei den Weltspielen kann die 

Aufgabe in der Muttersprache gelesen werden.  

10.6.1.3 Fehlerhafte Ansagen oder Ausführungen befreien den Reiter nicht v on Abzügen. 

10.6.1.4 Jede Lektion darf nur einmal, genauso wie sie notiert ist, gelesen werden. 

Wiederholungen werden als unerlaubte Hilfestellung gewertet.  

10.6.1.5 Außer im Notfall wird unerlaubte Hilfestellung des Ansagers oder einer anderen 

Person als Ausschlussgrund gewertet.  

10.6.2 Grußaufstellung 

10.6.2.1 Bei der Grußaufstellung muss der Reiter die Zügel in eine Hand nehmen, den 

anderen Arm gerade am Körper herunterhängen lassen und zum Gruß nicken.  

10.6.3 Einsatz der eigenen Stimme 

10.6.3.1 Der Gebrauch von stimmlichen Hilfen, einschließlich Schnalzens, ist ein 

schwerwiegender Fehler und führt zu 1 -2 Punkten Abzug. Ausnahmen sind zu 

beantragen. 

10.6.4 Fehler 

10.6.4.1 Wenn ein Reiter sich verreitet (falsch abgebogen, Lektion vergessen, etc.), 

klingelt der Richter. Alternativ kann er eine Pfeife verwenden. Der Richt er zeigt 

dem Athleten, wenn nötig, den Punkt an, an dem die Aufgabe fortgesetzt 

werden soll. Danach muss der Athlet die Prüfung ohne Hilfestellung fortsetzen.  

10.6.4.2 Gegebenenfalls kann das Läuten der Glocke den Reiter in seinem, durch den Fehler 

nur geringfügig beeinträchtigten, Rhythmus stören. In diesem Fall steht es dem 

Richter frei, die Glocke zu läuten oder nicht. 

10.6.4.3 Jedes Verreiten wird mit folgenden Abzügen bestraft:  

10.6.4.4 Erstes Verreiten  1 Punkt 

10.6.4.5 Zweites Verreiten   2 Punkte 

10.6.4.6 Drittes Verreiten   4 Punkte 

10.6.4.7 Viertes Verreiten  Ausschluss, wobei der Richter dem Teilnehmenden 

gewähren darf, die Aufgabe zu beenden. 


































































































































